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Grundelemente

für eine gemeinsame Stellungnahme

der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und

der kommunalen Spitzenverbände

zur Stellung der sozialen Dienste

im Rahmen der Daseinsvorsorge in Europa

Unter Bezugnahme auf die Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zu „Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa“ vom 20.09.2000 [KOM(2000) 580 endgültig] haben die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und die kommunalen Spitzenverbände in der Bundesrepublik Deutschland die folgenden Grundelemente einer gemeinsame Stellungnahme zur Stellung der sozialen Dienste im Rahmen der Daseinsvorsorge in Europa erarbeitet:

1.
Die Europäische Union versteht sich heute nicht nur als eine Wirtschafts- und Währungsunion mit einem Gemeinsamen Markt, sondern auch als „ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ und als eine Wertegemeinschaft, die es unter anderem zum Ziel hat, eine harmonische, ausgewogene und nachhaltige Entwicklung herbeizuführen sowie den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu fördern. Sie beruft sich auf das „Europäische Sozialmodell“ und strebt in Anerkenntnis der sozialen und ökonomischen Rechte des Bürgers, unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips, ein hohes Mass an sozialem Schutz an.

2. 
Unter sozialer Daseinsvorsorge manifestiert sich die Verpflichtung des Staates, Lebensverhältnisse solidarisch und gerecht, eigenverantwortlich und gemeinwohlorientiert mit dem Ziel einer Verbesserung der Lebens- und Qualitätsstandards für den Bürger weiterzuentwickeln. Strukturell steht Daseinsvorsorge im Kontext des Systems der sozialen Sicherheit. Selbst Teil des Sozialschutzes bildet das System der sozialen Sicherheit strukturell und inhaltlich einen Rahmen auch der Daseinsvorsorge. Nach den Bestimmungen des EG-Vertrages fällt der Sozialschutz grundsätzlich in die Kompetenz der Mitgliedstaaten.

3. 
Soziale Dienste als ein unverzichtbares Element des Sozialschutzes bauen auf gesamtgesellschaftlicher Solidarität auf. Damit unterscheiden sie sich ihrer Natur nach grundsätzlich von den Dienstleistungen mit Erwerbszweck, die den Regeln des EG-Binnenmarktkonzepts unterworfen sind.

4.
Der Bürger verfügt im Rahmen der Daseinsvorsorge im sozialen Bereich über zwei entscheidende Mitwirkungsmöglichkeiten, insbesondere auf der kommunalen Ebene. Er kann sich im Rahmen des „Dritten Sektors“ – also des Geflechts von Vereinen, Organisationen und Wohlfahrtsverbänden – mit seinem freiwilligen Engagement direkt bei den sozialen Diensten einbringen. Des weiteren kann er durch politischen Druck, bzw. durch seine demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten die sozialen Dienstleistungen der Kommunen mitbestimmen. In beiden Fällen ist die soziale Anwaltschaft wie auch die ehrenamtliche und freiwillige Mitarbeit entscheidend.

5.
Soziale Daseinsvorsorge in Deutschland meint die Schutz- und Handlungspflicht des Staates bei der Schaffung, Sicherung und Weiterentwicklung notwendiger sozialer Lebensbedingungen der Bürger. Verfassungsrechtlich leitet sich das Gebot der sozialen Daseinsvorsorge von der Menschenwürde des Bürgers in Verbindung mit dem grundgesetzlich verankerten Sozialstaatsprinzips ab (Art. 1 in Verbindung mit Art. 20, 28, und 79 Abs. 3 GG). In der Summe ist soziale Daseinsvorsorge sozialstaatliche Gestaltungspflicht mit dem Gestaltungsspielraum des Staates, in welchem Umfang und durch wen er soziale „Daseinsvorsorgeleistungen“ in Form von sozialen Diensten er erbringen lässt.

6.
Die Leistungen im „Sozialmarkt“ sind aufgabendefiniert und unterliegen spezifischen Auflagen wie etwa den gesetzlichen Rahmenbedingungen, politisch-normativen Vorgaben und bestimmten Qualitätsstandards. Insbesondere sind sie in Deutschland durch folgende Merkmale gekennzeichnet: flächendeckendes Angebot und gleichberechtigter Zugang der Bürger zu den Diensten, Versorgungssicherheit und Kontinuität der Dienstleistung, Gewährleistung national definierter Qualitätsstandards, öffentliche Verantwortung und demokratische Kontrolle, Trägervielfalt, Mitwirkungsmöglichkeit des Ehrenamtes und zivilgesellschaftlicher Gestaltungselemente, Achtung der Selbständigkeit frei-gemeinnütziger Organisationen in Zielsetzung und Durchführung der Leistungen, nicht auf Gewinnerzielung abgestellte Leistungserbringung im Wettbewerb zwischen gemeinnützigen und anderen Anbietern, Garantie leistungsgerechter Vergütung. Akteure des Sozialmarktes sind frei-gemeinnützige Organisationen, kommunale Einrichtungen und privat-gewerbliche Träger.

7.
Aufgrund der gesetzlichen und strukturellen Rahmenbedingungen und der anderen Besonderheiten des Sozialmarktes kann dieser insoweit nicht den Regeln des EG Binnenmarktes und insbesondere des Wettbewerbsrechts und der Beihilfekontrolle unterworfen werden. 

8.
Angesichts der im EG Recht vorherrschenden wirtschaftspolitischen Grundsätze der offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb müssen im Hinblick auf die Besonderheiten des auf gesellschaftlicher Solidarität begründeten Sozialmarkts für diesen angemessene ergänzende Grundlagen kodifiziert werden. Diese sollen insbesondere sicherstellen, dass einerseits in Anerkennung des Subsidiaritätsprinzips die Mitgliedstaaten und ihre Untergliederungen die erforderlichen gemeinwohlorientierten Rahmenbedingungen für den Sozialmarkt festlegen können und andererseits die sozialen Dienste die ihnen zukommenden Aufgaben voll und ohne Behinderung durch europäische Regulierungen erfüllen können.

9.
Von der Bundesregierung wird erwartet, dass sie auf der Grundlage dieser gemeinsamen Stellungnahme entsprechende Erklärungen gegenüber der Europäischen Kommission abgibt. Ferner wird die Bundesregierung dazu aufgefordert, das deutsche Sozialstaatssystem mit der Bedeutung und spezifischen Ausformung der sozialen Dienste für die Gremien der Europäischen Union darzustellen und zugleich anzuregen, dass die Kommission ihrerseits eine vergleichende Darstellung und Analyse der entsprechenden Systeme in allen Mitgliedstaaten veranlasst, um die Besonderheiten und spezifischen Bedürfnisse des Sozialmarktes in Europa angemessen berücksichtigen zu können.

Die gemeinsame Arbeitsgruppe der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und der kommunalen Spitzenverbände beim Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge steht für ergänzende Informationen, Präzisierungen und Vertiefung der Elemente dieser Stellungnahme zur Verfügung.

Frankfurt am Main, 09. November 2000
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